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Aufgrund von Art.23 und 24 Abs. I Nr. I und 2, Abs.2 und Abs.3 der Gemeindeordnung (GO)

erlässt der Abwasserbeseitigungsverband Ingolstadt-Süd die folgende l. Anderungssatzung zu

seiner Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung (Entwässerungssatzung: ErilS).

I. Anderungen:

l. Geändert wird $ 8 Abs. 2 Satz 4; diese Bestimmung lautet wie folgt:

$8
Grundstücksanschluss

Soll auf Verlangen des Grundsttickseigentümers ein zusätzlicher Grundstücks(teil)anschluss im öf-
fentlichen Straßengrund hergestellt werden, kann der Verband verlangen, dass die näheren Einzelhei-
ten einschließlich der Kostentragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden.

II. Inkrafttreten dieser Satzung:

Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft.
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